
tenzeit“ von insgesamt 384 Minu-
ten ergab, legte der Arbeitgeber
im Prozess vor. Trotzdem erach-
tete das ArbG Köln den Lohnab-
zug für unberechtigt. Es verwies
aber sogleich auf die insoweit
bestehenden Grenzen, die dann
überschritten würden, wenn der
Arbeitnehmer die Hälfte der Ar-
beitszeit auf der Toilette verbrin-
ge.
(Quelle: NJW 2010, Heft 6)
Babett Reichardt,
Rechtsanwältin
Hofer Straße 75, 08527 Plauen
Tel.: 03741/ 228016

zu entscheiden (6 Ca 3846/09).
Dem Kläger, einem angestellten
Rechtsanwalt war das Gehalt um
682,40 € gekürzt worden, weil er
nach Ansicht seines Arbeitge-
bers zu viel Zeit auf der Toilette
verbracht hatte. Eine Mitarbeite-
rin hatte auf Anweisung minuti-
ös protokolliert, wie oft und wie
lange der Kläger die Toilette fre-
quentierte. Diese Aufzeichnun-
gen, die für den Zeitraum von
knapp drei Wochen eine „Toilet-

Das Arbeitsgericht Köln
hatte am 21.01.2010 über
einen ungewöhnlichen
Fall unter Rechtsanwälten

Recht im Alltag
- Gehaltskürzung wegen zu häufiger

Toilettenbenutzung unzulässig -
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§
Im Jahre 1938 feierte der Männerchor Liederkranz sein einhundert-
jähriges Bestehen mit einem großen Fest.Aus diesemAnlass erschien
im VogtländischenAnzeiger ein umfangreicher Bericht, dessen ersten
Teil wir heute abdrucken. U.S.

Rodau in der Presse

Alte Dorfansichten

Fotos: Chronik


